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Kindertagespflege 

Betreuungsvertrag  

zwischen Eltern und Kindertagespflegeperson 

Herausgegeben vom: Landkreis Dachau 

 

Vorbemerkungen zum Betreuungsvertrag 

 

Um eine Orientierungshilfe bei der Regelung der formalen Seite eines 

Tagespflegeverhältnisses im Landkreis Dachau zu bieten, stellt das Amt für Kinder, 

Jugend und Familie den folgenden Vertrag zur Verfügung.  

Dieser Vertrag stellt eine privatrechtliche Vereinbarung zwischen Eltern und 

Kindertagespflegeperson dar. Er basiert auf der Grundlage der im Landkreis Dachau 

geltenden Gesetze und Beschlüsse des Kreistages für die öffentlich geförderte 

Kindertagespflege.  

Aus diesem Vertrag können keine rechtlichen und finanziellen Ansprüche gegenüber 

dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (Jugendamt) abgeleitet werden! 

Sie als Kindertagespflegeperson und Sie als Eltern haben sich entschlossen, zum 

Wohle des im nachfolgenden Vertrag benannten Kindes ein Betreuungsverhältnis 

einzugehen. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist es nötig die Fragen, auf die 

der Vertrag eingeht, ausführlich vorher zu besprechen. Es wird davon ausgegangen, 

dass Sie den Erstkontakt dazu genutzt haben, sich intensiv auszutauschen und die 

umseitig festgehaltenen Regelungen schon vor der Vertragsunterzeichnung 

besprochen haben. 

Neben allen im Vertrag festgeschriebenen Absprachen ist es wichtig, dass Sie zu 

einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bereit sind und bei möglicherweise 

auftretenden Schwierigkeiten Lösungen finden, die stets am Wohle des Kindes 

ausgerichtet sind. Falls Sie dabei eine fachliche Unterstützung in Anspruch nehmen 

möchten, wenden Sie sich an die Mitarbeiterinnen der Fachberatung 

Kindertagespflege des Jugendamtes.  
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Einzelheiten zur Ersatzbetreuung sind gesondert in Anlage 5 dieses Vertrags geregelt. 

 

(4) Die Kostenbeitragspflicht der Eltern bleibt in jedem Fall weiter bestehen. 

(Pauschalbetrag) 

 

§ 7 ERKRANKUNG DES TAGESKINDES 

(1) Bei Erkrankung des Tageskindes kann die Betreuung in der Kindertagespflege nicht 

stattfinden. Hier obliegt die Betreuung des Kindes den Eltern. Diese verpflichten sich, die 

Kindertagespflegeperson unverzüglich zu informieren. Dies gilt besonders für schnell 

übertragbare Krankheiten, sowie für alle anderen Infektionen, die den gesetzlichen 

Meldebestimmungen unterliegen. Die Richtlinien zum Infektionsschutz (siehe Anlage 6) sind 

zu beachten. 

(2) Zum Wohle des Kindes sollte das Tageskind mindestens einen Tag fieberfrei sein, 

bevor es wieder in die Betreuung kommt. 

Hinweis: Eltern haben gegenüber ihrem Arbeitgeber Anspruch auf unentgeltliche 

Freistellung für 10 Arbeitstage pro Jahr und je Kind, die sie für die Krankenpflege ihres 

Kindes einsetzen können, wenn sie Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind. 

Alleinerziehende haben einen Anspruch auf 20 Arbeitstage pro Jahr. Bei mehreren 

Kindern gilt der Anspruch für längstens 25 Arbeitstage pro Jahr; Alleinerziehende stehen 

insgesamt max. 50 Tage pro Jahr zu. 

Nach § 45 SGB V erhalten die Eltern für jedes Kind unter 12 Jahren, das gesetzlich 

(mit)versichert ist, als Ausgleich ein Krankengeld, wenn die Betreuung aus ärztlicher Sicht 

erforderlich ist. 

Besteht keine gesetzliche Krankenversicherung, haben die Eltern i.d.R. je nach 

Tarifvertrag nach §616 BGB Anspruch auf entgeltliche Freistellung für max. 5 Tage im 

Jahr.  

(3) Die Kindertagespflegeperson ist verpflichtet während der Betreuung, in Notfällen 

ärztliche Hilfe zu veranlassen und die Eltern zu informieren. (Anlage 7) 

(4) Medikamentengabe, Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen und sonstige Arztbesuche 

obliegen den Eltern. Sie unterrichten die Tagespflegeperson über medizinische 

Maßnahmen, die für die Betreuungssituation relevant sind. 

(5) Früherkennungsuntersuchung (bitte entsprechendes ankreuzen): 

Die Eltern haben eine Bestätigung über die Teilnahme an der letzten 

altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchung nach Art. 9a Abs. 2 BayKiBiG 

o vorgelegt 

o nicht vorgelegt. 

 

(6) Impfnachweis (bitte entsprechendes ankreuzen): 

Die Eltern haben einen Nachweis über ausreichenden Impfschutz gemäß gemäß § 20 

Absatz 9 IFSG  

o vorgelegt 





https://www.landratsamt-dachau.de/dsgvo/vermittlungbetreuung-kindertagespflege




https://www.landratsamt-dachau.de/dsgvo/kita
https://www.landratsamt-dachau.de/dsgvo/kita


https://www.landratsamt-dachau.de/dsgvo/kita
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Kostenbeitragstabelle: 

 

 Elternbeitrag pro Monat 

Umfang der wöchentlichen Betreuung Wochenstunden 
gültig ab 

01.09.2025 

 10 Stunden 117 Euro 

mehr als zehn und bis einschließlich fünfzehn Stunden bis 15 Std 175 Euro 

mehr als fünfzehn und bis einschließlich zwanzig Stunden bis 20 Std 233 Euro 

mehr als zwanzig und bis einschließlich fünfundzwanzig Stunden bis 25 Std  292 Euro 

mehr als fünf zwanzig und bis einschließlich dreißig Stunden bis 30 Std 350 Euro 

mehr als dreißig und bis einschließlich fünfunddreißig Stunden bis 35 Std 408 Euro 

mehr als fünfunddreißig und bis einschließlich vierzig Stunden bis 40 Std 467 Euro 

mehr als vierzig und bis einschließlich fünfundvierzig Stunden bis 45 Std 525 Euro 

mehr als fünfundvierzig Stunden bis 50 Std 584 Euro 

   

   

 

Unter 10 Stunden wöchentlicher Betreuungszeit ist nur möglich, wenn es sich um eine Anschlussbetreuung an eine 

Einrichtung handelt. 

 

Die Höhe des monatlichen Kostenbeitrages der Eltern bestimmt sich durch die Richtlinien der staatlichen 

Förderung für Kinderbetreuung nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 

(BayKiBiG) bzw. des Achten Buches des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII). Nach Art. 20 Abs. 1 Nr. 3 

BayKiBiG errechnet sich der Kostenbeitrag in Relation zum aktuell gültigen Basiswert der 

kindbezogenen Förderung nach dem BayKiBiG. Die Höhe des von den Eltern zu leistenden 

Kostenbeitrags wird durch einen Kostenbescheid festgelegt.  

Antrag auf Kindertagespflege ist vorher zu stellen. 

 

 

  











 

Betreuungsvertrag - Anlage 5       November 2025 

 

Die Ersatzbetreuung wird i.d.R. nicht angeboten 

1. für drei Wochen während der Schulsommerferien (i.S.d. Ferienordnung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus).  

2. im Zeitraum von 24. Dezember bis 31.Dezember eines jeden Jahres.  

3. an bis zu zehn - durch die Ersatzbetreuungseinrichtung frei festzulegenden - zusätzlichen 

Schließtagen 

 

Abweichungen sind möglich. Die Bekanntgabe der Schließtage gegenüber den Eltern erfolgt i.d.R. 

Anfang des Jahres, nach Nr. 3 mindestens einen Monat im Voraus. 

 

Krankheiten  

Kranke Kinder können nicht betreut werden.  

Grundsätzlich gilt, wenn Kinder krank sind, brauchen sie Ruhe und Geborgenheit, um wieder zu 

Kräften kommen zu können. Zum Wohle des Kindes sollte es mindestens einen Tag fieberfrei sein, 

um genügend Energie für das Spiel und den Spaß in der Kindertagesbetreuung zu haben. 

Zu beachten ist hierzu auch das durch die Kindertagespflegeperson ausgehändigte Merkblatt zu 

ansteckenden Krankheiten.  

 

 

 

 

 

 





https://www.tagespflege.bayern.de/rechtsfragen/ordnungsrecht/infektionsschutz.php


Betreuungsvertrag - Anlage 7 

Vollmacht für den/die Arzt/Ärztin 

 

Hiermit  

bevollmächtigen wir/ich: ______________________________________________ 
    Name der Eltern/Sorgeberechtigten 
 

Anschrift:  ______________________________________________ 
     Straße 

 
______________________________________________ 
Wohnort 

 

für das Kind   ______________________________________________ 
    Name des Kindes 

 

 

die Tagespflegeperson ______________________________________________ 
     Name der Tagesmutter 

 

Anschrift  ______________________________________________ 
   Straße,  Wohnort 

 

sowie das pädagogische Personal in der Ersatzbetreuung in Eilfällen eine ärztliche 
Behandlung des Kindes zu veranlassen. 

 

Name und Anschrift des Hausarztes/Kinderarztes: 

______________________________________________________________________ 

Das Kind ist krankenversichert bei: _________________________________________ 

 

 

 

Datum, Ort: .............................    .................................................................... 

 

______________________________________________________________ 
Unterschrift: Personensorgeberechtigte / Eltern 
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Weitere wichtige Informationen über das Kind: 

 

Bisherige Krankheiten /Krankenhausaufenthalte............................................................. 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

Impfstand des Tageskindes: 

....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

Allergien des Tageskindes:............................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 

 

 



Bayerisches Staatsministerium für 
Gesundheit, Pflege und Prävention 
Bayerisches Staatsministerium für  

Familie, Arbeit und Soziales 

Geimpft – geschützt:  
in Kindertageseinrichtung und Kindertagespflege 

Liebe Eltern! 

Ihr Kind geht nun erstmals in eine Kindertageseinrichtung (Kita) oder in eine Kindertagespflege.  
Geben Sie Ihrem Kind dabei den nötigen Schutz, indem Sie es bestmöglich gegen viele 
Infektionskrankheiten schützen lassen.  

 Geimpft – geschützt: Sicherheit für Ihr Kind und für andere  

Durch eine Impfung schützen Sie Ihr Kind. Sie übernehmen darüber hinaus aber auch eine soziale Ver-
antwortung: Geimpfte Kinder stecken andere in der Regel nicht an und schützen auf diese Weise auch 
alle, die für eine Impfung noch zu jung sind oder wegen einer Immunschwäche nicht geimpft werden 
können. Auch ungeimpfte schwangere Mütter und ihre ungeborenen Kinder werden so geschützt.  

Gerade Kinder im Säuglings- und Kleinkindalter sind anfällig für viele hochansteckende Infektions-
krankheiten. Vor Eintritt in ein Angebot der Kindertagesbetreuung sollten Sie daher den 
aktuellen Impfschutz Ihres Kindes überprüfen und Ihr Kind gegebenenfalls (nach)impfen lassen! 

 Die Impfung gegen Masern – warum ist sie so wichtig?  

Masern sind nicht harmlos. Sie schwächen die Körperabwehr über mehrere Monate und können 
schwere Folgen haben und in seltenen Fällen auch tödlich enden. Zudem sind sie hochansteckend. 
Daher dürfen Kinder ab einem Alter von 12 Monaten die Kita oder Kindertagespflege nur mit einem 
ausreichenden Impfschutz gegen Masern besuchen. Dies ist im Masernschutzgesetz festgelegt.  
Davon ausgenommen sind Kinder mit ärztlichem Zeugnis darüber, dass bei ihnen eine Immunität  
gegen Masern vorliegt oder sie aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft  
werden können. 

 In den ersten zwei Lebensjahren werden viele wichtige Impfungen empfohlen  

Alle wichtigen, von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Impfungen können Sie unter 
link2.bayern/rki-impfkalender einsehen.  

Empfohlen werden darin unter anderem Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie, Polio,  
Keuchhusten, Haemophilus influenzae Typ b und Hepatitis B. Sie werden in den meisten  
Fällen als Fünf- (ohne Hepatitis B) oder Sechsfachimpfstoff angeboten. So können Sie  
Ihr Kind mit einem Pieks gegen zahlreiche gefährliche Infektionskrankheiten schützen.  
Sollten Sie ihr Kind mit dem Fünffachimpfstoff geimpft haben, denken Sie bitte daran,  
die dann fehlende Hepatitis B Impfung nachholen zu lassen! Hepatitis ist eine ernst- 
zunehmende Erkrankung, die zu schweren Leberschädigungen führen kann.  

 Impfung verpasst? Kein Problem!  

Verpasste Impfungen können jederzeit nachgeholt werden. Nutzen Sie die Gelegenheit und  
frischen Sie den Impfschutz Ihres Kindes, aber auch Ihrer gesamten Familie, auf.  

Die Wirksamkeit und Sicherheit aller empfohlenen Impfungen wird von staatlichen Stellen laufend 
streng überwacht. Bei Fragen rund ums Thema Impfen beraten Sie die Ärztinnen und Ärzte in ganz 
Bayern und Ihr Gesundheitsamt gerne. Weitere Informationen zum Impfen finden Sie unter 
www.impfen.bayern.de. 

Kocak Simge
Textfeld
Anlage 8
Stand: November 2025

Kocak Simge
Textfeld
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Präventions, Download am 26.11.2025 unter https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2024/03/stmgp_newsletter-impfen-masern_de_bf.pdf

Kocak Simge
Textfeld
Anlage 8
Stand: November 2025

Kocak Simge
Textfeld
Quelle: Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Präventions, Download am 26.11.2025 unter https://www.stmgp.bayern.de/wp-content/uploads/2024/03/stmgp_newsletter-impfen-masern_de_bf.pdf





mailto:kindertagespflege@lra-dah.bayern.de






 
 

 

Standort 
Haidenauplatz 1 
81667 München 

Öffentliche Verkehrsmittel 
S-Bahn - Ostbahnhof 
Tram 19 - Haidenauplatz 

Telefon: +49 89 540233 - 
Telefax: +49 89 540233 - 
E-Mail:  
Internet: www.stmgp.bayern.de  

Pressesprecher 
 

Bayerisches Staatsministerium für 
Gesundheit und Pflege 

Sehr geehrte Eltern und Sorgeberechtigte, 

 

bald beginnt für Ihr Kind mit der Aufnahme in die Kinderkrippe bzw. 
Kindertagespflege ein neuer Lebensabschnitt. Uns liegt der Schutz der Kleinsten 
in dieser Phase besonders am Herzen, da in diesem jungen Lebensalter der 
Impfschutz gegen Masern noch nicht (bzw. noch nicht vollständig) durchgeführt 
werden kann. 

 
Masernschutzgesetz: geschütztes Umfeld für Säuglinge wichtig 
Das am 1. März 2020 in Kraft getretene Masernschutzgesetz (als Teil des 
Infektionschutzgesetzes - IfSG) verfolgt das Ziel, Kinder in 
Gemeinschaftseinrichtungen vor der Ansteckung und damit vor möglichen 
schweren Folgen einer Maserninfektion zu schützen. Ganz besonders gilt dies 
für Kinder, die aufgrund ihres jungen Alters noch nicht selbst geimpft werden 
können und auf ein geschütztes Umfeld angewiesen sind.  

Die Ständige Impfkommission empfiehlt daher für Kinder, die in einer Krippe 
betreut werden, die erste Masernimpfung bereits ab dem Alter von 9 Monaten, 
als Standardimpfung wird sie im Alter von 11 Monaten empfohlen. Die für den 
vollständigen Impfschutz wichtige zweite Masernimpfung wird ab dem Alter 
von 15 Monaten empfohlen. Da die Masernimpfung als Kombinationsimpfung 
verabreicht wird, schützt sie auch zugleich vor Mumps und Röteln. 

Das Masernschutzgesetz sieht vor, dass Kinder ab dem 1. Geburtstag eine und 
ab dem 2. Geburtstag zwei Masernimpfungen gegenüber der Kita aufweisen 
müssen (oder alternativ eine ärztliche Bescheinigung über Masernimmunität 
oder Kontraindikation). Andernfalls können rechtliche Konsequenzen drohen, 
welche u.U. auch zu einem Betretungsverbot der Einrichtung führen können.  

Zum Masernschutz von Säuglingen: Meldung über noch nicht vorhandenen 
Impfschutz an das Gesundheitsamt 
Da Ihr Kind jünger als ein Jahr ist und eine erste Impfung gegen Masern auch 
erst im Alter von 9 bzw. 11 Monaten empfohlen ist, können Sie bei der 
Aufnahme in die Kindertagesstätte noch keinen Nachweis über eine 

http://www.stmgp.bayern.de/
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Masernimpfung vorlegen. Um jedoch in der Kita ein gut geschütztes Umfeld 
besonders für alle noch nicht gegen Masern geimpften Kindern sicherzustellen, 
erfolgt bei Aufnahme in die Kita bei allen Kindern ohne Nachweis eine Meldung 
an das zuständige Gesundheitsamt entsprechend § 20 Abs. 9 S. 4 IfSG. Das 
Gesundheitsamt kann dadurch den Masernschutz nach dem 1. Geburtstag 
überprüfen. 

Freiwillig: Mitteilung über 1. Masernimpfung an das Gesundheitsamt vorab 
Selbstverständlich wissen wir, dass auch Ihnen der Masernschutz Ihres Kindes 
überaus wichtig ist. Um einer Kontaktaufnahme und Nachfrage des 
Gesundheitsamtes nach dem 1. Geburtstag Ihres Kindes zuvor zu kommen, 
können Sie gerne das örtlich zuständige Gesundheitsamt*  freiwillig vorab über 
die inzwischen durchgeführte erste Masernimpfung durch Vorlage des 
Impfpasses informieren. Gleiches gilt bei der Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung über Masernimmunität oder einer dauerhaften medizinischen 
Kontraindikation. Setzen Sie sich hierzu einfach mit Ihrem Gesundheitsamt in 
Verbindung, sobald Ihnen der entsprechende Nachweis vorliegt. 

Wenn Sie nach der 1. Impfung nicht von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 
möchten oder wenn bis zum 1. Geburtstag keine Impfung erfolgt, wird sich das 
Gesundheitsamt mit Ihnen nach dem 1. Geburtstag Ihres Kindes in Verbindung 
setzen und Ihnen zunächst ein Angebot zu einer Impfberatung zukommen 
lassen.  

Unabhängig davon können Sie bei Fragen oder Gesprächsbedarf natürlich 
jederzeit gerne einen Termin für ein Impf-Informationsgespräch bei Ihrem 
Gesundheitsamt oder bei Ihrem Kinderarzt/Ihrer Kinderärztin vereinbaren. 

 

Wir wünschen Ihrem Kind einen guten Start in der Kinderbetreuung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 

 

 

* Das zuständige Gesundheitsamt ist in diesem Fall das Gesundheitsamt, in dessen Bezirk 
sich die Einrichtung befindet. 
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